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8 11. Das Staatsvolk.:)

L. Staatsvolk Ist die Gesamtheit der Staatsangehörigen. Diese stehen unter
der Staatsgewalt ihres Heimatsstaates nicht kraft der Gebietshoheit dieses
Staates, sondern kraft des innigeren Bandes der Staatszugehörigkelt, das sie,
auch wenn sie sich in der Fremde aufhalten, an die heimatliche Staatsgewalt
knüpft. Auch In der Fremde sind sie der Belehlsgewalt des Heimatsstaates
unterworfen, die freilich in die Gebletshoheit des Aufenthaltsstaates nicht ein-
greifen darf und so der Zwangsgewalt entbehrt; und gerade In der Fremde stehen
sie unter der Schutzgewalt ihres Vaterlandes.

H. Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit wird durch die nationale
Gesetzgebung jedes Staates bestimmt.?)

Da diese aber heute noch nicht nach einheitlichen Grundsätzen vorzu-
gehen pflegt, so Ist die Möglichkeit einer positiven wie einer negativen Statuten-
kollision gegeben. a

1. Es kann jemand die Staatsangehörigkeit seines Heimatstaates bei-
behalten und die eines andern Staates erworben haben, mithin Angehöriger
zweier Staaten sein (sujets mixtes).

2. Es kann jemand die Staatsangehörigkeit seines Heimatstaates ver-
loren und die eines andern Staates nicht erlangt haben, mithin Im völker-
rechtlichen Sinne „heimatlos‘‘ (Apolit) sein.

An diese beiden Fälle schließen sich weiter die bereits mit der
Geburt möglicherweise gegebene doppelte Staatsangchörigkeit oder Hei-
matlosigkeit).
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